
Die Goethe-Gesellschaft Chemnitz e.V. 
ist eine Ortsvereinigung der Goethe-Gesellschaft Weimar. 1926 wurde sie von Prof. Otto 
Paul Happach gegründet. Sie trägt zu vertiefter Kenntnis Goethes und seiner Zeitgenossen 
bei und zeigt deren Bedeutung für die moderne Welt auf, vermittelt humanistische Werte, 
regt weltoffenes Denken an, und eint Menschen, die gern anspruchsvolle Geselligkeit 
pflegen, sowie Freude und Spaß an gemeinsamen Erlebnissen haben. 
 
Die Goethe-Gesellschaft ist ein eingetragener Verein, sie ist unabhängig und verfolgt 
ausschließlich gemeinnützige, insbesondere wissenschaftliche und künstlerische Zwecke. 
 

Mitglied können auch Sie werden, 
d.h., Sie selbst, oder juristische Personen des öffentlichen, wie privaten Rechts. 
Die Mitgliedschaft wird durch die schriftliche Beitrittserklärung an die Geschäftsstelle und 
durch die Zahlung des festgesetzten Mitgliedsbeitrages erworben. 
Die für den Verein erforderlichen Mittel werden durch die Beiträge der Mitglieder, Ein- 
trittsgelder, durch Spenden und Fördermittel, sowie private und öffentliche Zuwendungen 
aufgebracht. 
 

Gäste sind jederzeit herzlich willkommen! 
 
 
 
 

 

Anmeldung zur Mitgliedschaft 
 

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zur Goethe-Gesellschaft Chemnitz e.V. 
Meine Anschrift 
 
Name: …………………………………………………….  Vorname: ……………………………………………………….. 
 
Straße: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
PLZ: ……………………………….  Ort: ………………………………………….  Telefon: ………………………………. 
 
Der Mitgliedsbeitrag ist lt. EStG § 10 B „als wissenschaftlichen und unmittelbar 
gemeinnützigen Zwecken dienend“ steuerlich absetzbar. 
 
 
Adresse: Tel.:/Fax.: (0371) 3540267 
Goethe-Gesellschaft Chemnitz e.V. Bankverbindung: 
Siegfried Arlt, Vorsitzender Deutsche Bank Chemnitz 
Kanzlerstraße 10 IBAN: DE85 8707 0024 0095 7951 00 
09112 Chemnitz BIC: DEUTDEDBCHE 
 
 
 

Die Goethe-Gesellschaft Chemnitz e.V. ist infolge Förderung mildtätiger Zwecke 
vom Finanzamt Chemnitz Mitte und dem ergangenen Freistellungsbescheid 

St. Nr.: 215 / 1412 / 04511 des Körperschaftsteuergesetzes von der Körperschaftssteuer befreit. 


